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TECHNIK

Technische Regeln im Spannungsfeld
zwischen Selbstverwaltung und gesetz-
lichen Vorgaben

Normen gewinnen durch die zunehmende Komplexität der technischen Welt noch mehr an

Bedeutung. Sie helfen zum einen Sicherheitsstandards zu gewährleisten und tragen zum

anderen zur Vereinheitlichung von Verfahren und Systemen bei.

enn man heute an Normen denkt,
sind fast immer technische Normen

gemeint; Normen sind ein selbstverständli-
cher Bestandteil der technischen Welt. Da-
bei liegen auch anderen Lebensbereichen
oftmals Normen zu Grunde. In der Ethik bei-
spielsweise gelten Normen als Orientie-
rungshilfe für die Ausrichtung menschlichen
Handelns und in der Soziologie beschreiben
Normen bestimmte Handlungserwartun-
gen. Normen spiegeln dabei in freiwilliger
Übernahme von Pflichten und Verpflichtun-
gen das „Gesollte“ – das als richtig Erkann-
te – wider; sie haben einen ausrichtenden
und keinen richtenden Charakter. Normen
sind Konventionen und damit von vornhe-
rein relativierbar gedacht; sie beinhalten sys-
temimmanent die Freiheit, sich daran zu ori-
entieren oder auch nicht.

Auch für das menschliche Zusammenle-
ben in Staat und Gesellschaft gelten Nor-
men, Rechtsnormen, die allerdings einen
imperativen Charakter haben und einen
ganz bestimmten und keinen anderen Tat-
bestand kategorisch vorschreiben. Hier
sind der unverbindlichen Orientierung kla-
re Grenzen gesetzt. Deswegen wird auch
gern zwischen verbindlichen und unver-
bindlichen Normen unterschieden.

Halbstaatliche und private
technische Regelsetzung
Freiwillige Normung ist Absprache und fast
so alt wie die Menschheitsgeschichte selbst.
Auch die Entwicklung von Sprache und
Schrift sind Beispiele für Absprachen, doch
bezeichnen wir das nicht als Normen. Dage-
gen sind Absprachen im Sinne von Mustern
oder Maßstäben nach heutigem Verständnis
schon Normen. So wurden beispielsweise
bereits im alten Ägypten Ziegelsteine aus
Nilschlamm mit einem einheitlichen Maß von
umgerechnet 41 Zentimeter Länge und 20
Zentimeter Breite hergestellt. Heute unter-

scheiden wir auf Grund ihres Zustandekom-
mens im Wesentlichen zwei Arten von tech-
nischen Normen und zwar die 

• halbstaatliche technische Regelsetzung
und 

• die private technische Regelsetzung.

Von einer halbstaatlichen technischen Re-
gelsetzung spricht man, wenn sich der Ge-
setzgeber vorbehalten hat, die Ausfüllung
bestimmter staatlicher Schutzfunktionen be-
hördlichen Ausschüssen zu übertragen. Bei-
spiel für ein solches Verfahren ist der Aus-
schuss für Betriebssicherheit nach § 24 der
Betriebssicherheitsverordnung. Dieser Aus-
schuss hat die verordnungsrechtliche Auf-
gabe, dem Stand der Technik, der Arbeits-
medizin und Hygiene entsprechende Regeln
und sonstige gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse für die Bereitstel-
lung und Benutzung von Arbeitsmitteln und
den Betrieb überwachungsbedürftiger Anla-
gen zu ermitteln. Ermitteln in diesem Zusam-
menhang heißt nicht, lediglich festzustellen,
welche in der Fachwelt bekannten und prak-
tizierten Regeln die vorherrschende Fach-
meinung widerspiegeln, sondern schließt die
Entwicklung neuer, in der Fachpraxis noch
nicht üblicher Regeln der Technik mit ein. 

Bei den Mitgliedern der behördlichen Aus-
schüsse handelt es sich um sachverstän-
dige Vertreter der beteiligten Kreise, u. a.
der für die Ausführung zuständigen Behör-
den des Bundes und der Länder, der Un-
fallversicherungsträger, der technischen
Überwachungsorganisationen, der Nor-
mungsorganisationen, der Wissenschaft
und der einschlägigen Industrie. Die Zu-
sammensetzung soll sicherstellen, dass al-
le an der jeweiligen Regelungsmaterie inte-
ressierten Kreise beteiligt werden. Die Aus-
schüsse sind dazu angehalten, einen ho-
hen Sicherheitsstandard zu entwickeln und

dabei auch wirtschaftliche Gegebenheiten
zu berücksichtigen.

Bei der Regelsetzung durch die behördli-
chen Ausschüsse wird oft kritisiert, dass
das Normerstellungsverfahren hinsichtlich
Transparenz und Öffentlichkeit mit dem der
privaten Regelsetzer nicht vergleichbar ist.
Insbesondere das öffentliche Einspruchs-
verfahren als eigentliches Kernelement der
allgemein anerkannten Regeln der Technik
fehlt fast vollständig. 

Bedeutender ist die überbetriebliche, pri-
vate technische Regelsetzung, z. B. durch
DIN, DVGW, VDE und VDI. Diese techni-
schen Regeln zielen nicht primär auf staat-
liche Anerkennung, sondern sind vielmehr
gebündeltes Expertenwissen.

Private technische Regeln stellen das staat-
liche Rechtsmonopol nicht in Frage und ha-
ben keine mit Rechtsnormen vergleichba-
ren rechtlichen Wirkungen. Private techni-
sche Normen sind wie in der Ethik und So-
ziologie „nur“ Maßstab für richtiges Handeln
und erheben keinen Absolutheitsanspruch;
sie haben vielmehr den Charakter von
Empfehlungen mit technisch-normativer
Wirkung. Dennoch erlangen technische
Regeln mitunter auch eine rechtliche Be-
deutung, insbesondere bei der Sicherstel-
lung staatlicher Schutzfunktionen, wie öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung, Arbeits-
schutz, Gesundheits- und Umweltschutz.

Die private technische Regelsetzung verfolgt
von sich aus mehrere Ziele. Die Vereinheitli-
chung von Maßen, einheitliche Prüfverfahren
oder die Festlegung von z. B. Gasqualitäten,
um nur einige zu nennen; also all das, was als
Ordnungsinstrument für die technische Welt
bezeichnet wird. Am bedeutendsten ist aber
die Verknüpfung privater technischer Regeln
mit dem Technik- und Umweltrecht. Hierbei
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fung wird allerdings aus verfassungsrecht-
licher Sicht als bedenklich eingestuft, weil
darin ein Verstoß gegen das Demokratie-
gebot und die Gewaltenteilung gesehen
wird. Der Gesetzgeber darf seine Recht-
setzungskompetenz nicht an private Re-
gelsetzer delegieren.

Generalklausel
Bei der Generalklauselmethode erfolgt die
Verknüpfung zwischen gesetzlicher Vor-
schrift und privater technischer Regel über
einen unbestimmten Rechtsbegriff, etwa
den, dass die allgemein anerkannten Re-
geln der Technik zu beachten sind.

Die Generalklauselmethode wird heute ab-
solut bevorzugt. Sie hat den Vorteil, dass
Rechtsvorschriften von Detailregelungen
freigehalten werden und so eine rasche
Anpassung an den technisch-wissen-
schaftlichen Fortschritt möglich wird. Mit
diesem Vorteil ist jedoch der Nachteil einer
gewissen Unbestimmtheit verbunden; der
Rechtsanwender kann der Rechtsvor-
schrift nicht mehr direkt entnehmen, was
konkret verlangt wird. Rechtsklarheit wird
also erst durch die untergesetzlichen, au-
ßerparlamentarisch entstandenen techni-
schen Regeln geschaffen.

Die Generalklauselmethode hat schon eine
lange Tradition. Bereits 1794 wurde im Preu-
ßischen Allgemeinen Landrecht die Ver-
pflichtung zur Einhaltung der anerkannten
Regeln der Baukunst verankert, interessan-
terweise in dem Kapitel über die Verbrechen
und deren Strafen. Heute ist der betreffende
Passus im Strafgesetzbuch enthalten.

Die Verknüpfung nach der Generalklausel-
methode über einen unbestimmten Rechts-
begriff führt allerdings noch aus einem wei-
teren Grund zu einer gewissen Rechtsunsi-
cherheit. In den einzelnen Rechtsbereichen
werden unterschiedliche Generalklauseln
verwendet. So finden sich u. a. Vorschriften,
z. B. die allgemein anerkannten Regeln der
Technik, die allgemein anerkannten Regeln
der Baukunst, die allgemein anerkannten
Regeln der Sicherheitstechnik, den Stand
der Technik, den Stand von Wissenschaft
und Technik, neue gesicherte wissenschaft-
liche Erkenntnisse... zu beachten. In der Li-
teratur werden etwa vierzig in derzeitigen
Rechtsvorschriften existierende Formen von
Generalklauseln erwähnt. 

Erst mit dem Kalkar-Urteil hat das Bundes-
verfassungsgericht (BverfGE 49, 98) eine
so genannte Drei-Stufen-Theorie aufge-
stellt, die sich heute weit gehend durchge-
setzt hat.

kommt auch der Gedanke von einer Selbst-
verwaltung der Technik zum Tragen, zumin-
dest dann, wenn sich der Gesetzgeber auf die
Festlegung staatlicher Schutzfunktionen be-
schränkt und die technische Konkretisierung
dem privaten technischen Regelwerk über-
lässt. Dabei wird privater Sachverstand für die
Belange des Allgemeinwohls eingesetzt. Die-
ses Kooperationsprinzip ist Grundpfeiler des
deutschen und des europäischen Technik-
und Umweltrechts.

Selbstverwaltung der Technik
Das Konzept der technischen Regelset-
zung im Selbstverwaltungsbereich beruht
auf folgenden drei Eckpunkten: 

• Der Gesetzgeber beschränkt sich auf die
Festlegung staatlicher Schutzfunktionen.

• Die Wirtschaftskreise organisieren sich in
einem von ihnen getragenen technisch-
wissenschaftlichen Verband und stellen
Expertenwissen zur Verfügung.

• Der technisch-wissenschaftliche Verband
verpflichtet sich, durch Satzung und Orga-
nisation zu einem transparenten Verfahren
unter Beteiligung der gesamten Fachöf-
fentlichkeit die staatlichen Schutzfunktio-
nen technisch-inhaltlich zu konkretisieren.

Die Verknüpfung von Rechtsvorschriften
mit technischen Regeln erfolgt nach unter-
schiedlichen Methoden:

Inkorporation
Hierbei wird der Inhalt einer technischen
Regel in toto oder partiell zum Bestandteil
einer Rechtsvorschrift. Diese Methode hat
zwar den Vorteil, dass alle für den Rechts-
anwender notwendigen Angaben in der
Rechtsvorschrift selbst enthalten sind, je-
doch den Nachteil, dass die Rechtsvor-
schrift eine Fülle von Detailregelungen ent-
hält. Das ist ein sehr unflexibles Instrument,
weil mit wachsendem Erkenntnisstand
stets auch eine Novellierung der Rechts-
vorschrift notwendig wird.

Starre Verweisung
Der Verweis auf eine technische Regel er-
folgt entweder durch die Bezeichnung des
Ausgabedatums und der Fundstelle oder
durch Abdruck in einer Anlage zur Rechts-
vorschrift. Auch hier liegt der Vorteil in der
Rechtsklarheit, hat aber zugleich den
Nachteil der Inkorporationsmethode.

Dynamische (gleitende) Verweisung
Dabei wird auf das Verweisungsobjekt in
seiner jeweils geltenden Fassung Bezug
genommen. Damit wird zwar der Nachteil
der zuvor genannten Verknüpfungsmetho-
den vermieden. Diese Form der Verknüp-

Weltweit im Einsatz – Tauchmotor-
pumpen von WILO EMU bewegen Ab-
wasser: weltweit – in Klärwerken,
Regenüberlaufbecken und Pump-
stationen. Trocken oder nass aufge-
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TECHNIK

Drei-Stufen-Theorie der General-
klauseln
Allgemein anerkannte Regeln der Technik
Allgemein anerkannte Regeln der Technik
sind schriftlich fixierte oder mündlich über-
lieferte technische Festlegungen für Ver-
fahren, Einrichtungen und Betriebsweisen,
die nach herrschender Auffassung der be-
teiligten Kreise (Fachleute, Anwender, Ver-
braucher und öffentliche Hand) 

• zur Erreichung des gesetzlich vorgege-
benen Zieles geeignet sind, 

• im Rahmen der gesetzlichen Zielvorgabe
als Teil der Verhältnismäßigkeitserwägun-
gen wirtschaftliche Gesichtspunkte be-
rücksichtigen und

• sich in der Praxis allgemein bewährt ha-
ben oder deren Bewährung nach herr-
schender Auffassung in überschaubarer
Zeit bevorsteht. 

Stand der Technik
Stand der Technik ist der Entwicklungs-
stand fortschrittlicher Verfahren, Einrich-
tungen und Betriebsweisen, der nach herr-
schender Auffassung führender Fachleute
die Erreichung des gesetzlich vorgegebe-
nen Zieles gesichert erscheinen lässt. Im
Rahmen der gesetzlichen Zielvorgabe sind
als Teil der Verhältnismäßigkeitserwägun-
gen wirtschaftliche Gesichtspunkte in Teil-
bereichen je nach gesetzlicher Zielvorgabe
nachrangig zu berücksichtigen.

Stand von Wissenschaft und Technik
Stand von Wissenschaft und Technik ist der
Entwicklungsstand fortschrittlichster Verfah-
ren, Einrichtungen und Betriebsweisen, die
nach Auffassung führender Fachleute aus
Wissenschaft und Technik auf der Grundla-
ge neuester wissenschaftlich vertretbarer
Erkenntnisse im Hinblick auf das gesetzlich
vorgegebene Ziel für erforderlich gehalten
werden und die Erreichung dieses Ziels ge-
sichert erscheinen lässt. Wirtschaftliche Ge-
sichtspunkte als Teil der Verhältnismäßig-
keitserwägungen spielen im Bereich der
Gefahrenabwehr keine Rolle; im Bereich der
Vorsorge hat diese Vorrang vor wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten. 

Die Anwendung einer der drei Generalklau-
seln richtet sich nach dem Gefährdungspo-
tenzial der zu regelnden Materie und der Be-
herrschung der potenziellen Gefährdung.

Technische Regeln der untersten Anforde-
rungsstufe, nämlich allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik, werden überwie-
gend von den privaten Regelsetzern, wie
DIN, DVGW, VDE, aufgestellt. Bei den hö-
heren Anforderungsstufen, nämlich Stand

der Technik und Stand von Wissenschaft
und Technik, wird die Aufgabe der techni-
schen Regelsetzung vorwiegend von be-
sonderen Ausschüssen des öffentlichen
Rechts, wie dem schon genannten Aus-
schuss für Betriebssicherheit, oder gar den
Behörden selbst vorgenommen, beispiels-
weise im Bereich des Bundesimmissions-
schutzgesetzes oder des Atomgesetzes.

Vermutungsregelungen
Um die Unbestimmtheit der Generalklau-
seln zu mildern, wird dem Rechtsanwen-
der häufig schon in der Rechtsvorschrift
selbst ein Hinweis gegeben, bei Einhaltung
welcher technischen Regeln oder Regel-
werke widerlegbar vermutet wird, dass da-
mit auch den Anforderungen der Rechts-
vorschrift entsprochen ist (widerlegbare
Vermutungswirkung). Auch hier gibt es
zwei unterschiedliche Arten:

Bei der einstufigen gesetzlichen Vermu-
tung werden in der Rechtsvorschrift unmit-
telbar die technischen Regeln oder das
Regelwerk bezeichnet, denen eine Vermu-
tungswirkung zugewiesen ist.

Beispiel: § 16 des Energiewirtschaftsge-
setzes (EnWG), (neu § 51) fordert, Energie-
anlagen so zu errichten und zu betreiben,
dass die technische Sicherheit gewährleis-
tet wird. Dabei sind die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik zu beachten.
Die Einhaltung der allgemein anerkannten
Regeln der Technik wird vermutet, wenn
(für den Gasbereich) die technischen Re-
geln des DVGW eingehalten werden. Auch
die Verordnung über Allgemeine Bedingun-
gen für die Tarifkunden (AVBGasV) enthält
eine vergleichbare einstufige Vermutungs-
regel.

Bei der zweistufigen gesetzlichen Vermu-
tung wird in der Rechtsvorschrift eine Insti-
tution benannt, die befugt ist, in einem be-
stimmten Verfahren die technischen Regeln,
denen eine Vermutungswirkung zuge-
schrieben ist, zu ermitteln und zu benennen.

1. Beispiel: Nach § 4 Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichVO) sind bei Arbeits-
schutzmaßnahmen die vom Ausschuss für
Betriebssicherheit ermittelten und vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Ar-
beit (BMWA) veröffentlichten Regeln und
Erkenntnisse zu berücksichtigen.

2. Beispiel: Nach den Landesbauordnun-
gen sind bei der Errichtung von Bauwer-
ken die als technische Baubestimmungen
eingeführten technischen Regeln zu be-
achten. 

Die einstufige Vermutungsregelung hat den
Vorteil der Klarheit. Dem Rechtsanwender
wird unmittelbar vermittelt, welcher Regel-
setzer technische Regeln mit Vermutungs-
wirkung erstellt. Ein gewisser Nachteil wird
darin gesehen, dass dem benannten priva-
ten technischen Regelsetzer auf diese Wei-
se ein sehr großer Freiheitsgrad einge-
räumt wird. Dieses Verfahren soll daher nur
zur Anwendung kommen, wenn der Regel-
setzer durch Satzung und Organisation si-
cherstellt, dass am Regelsetzungsverfah-
ren alle interessierten Kreise, und nicht et-
wa nur die Mitglieder, teilnehmen können.

Bei der zweistufigen Vermutungsregelung
wird dieser Nachteil vermieden, weil als
Korrektiv die behördliche Bekanntma-
chung als Voraussetzung für die Entfaltung
einer Vermutungswirkung steht.

Bei einer gesetzlichen Vermutung kann es
sich immer nur um eine widerlegbare Ver-
mutung handeln, weil ansonsten eine un-
zulässige Rechtsetzungsdelegation statt-
finden würde.

Rechtsvorschriften, die die Einhaltung der
allgemein anerkannten Regeln der Technik
vorgeben und eine Vermutung zu Gunsten
bestimmter Regeln oder Regelwerke ent-
halten, lassen gleichwohl die Freiheit zu,
andere technische Regeln zur Erfüllung der
gesetzlichen Schutzfunktionen anzuwen-
den. Allerdings kehrt sich dabei die Be-
weislast um. Der Rechtsanwender trägt die
Beweislast, dass die von ihm angewende-
ten technischen Regeln ebenfalls allgemei-
ne Anerkennung gefunden haben.

Aber auch eine Abweichung von dem Ge-
bot, die allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu beachten, kann sich aus dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ergeben.
Dieser Grundsatz verbietet, ausnahmslos
die Anwendung der technischen Regeln
vorzuschreiben, wenn die Sicherheit auf an-
dere Weise gewährleistet wird. Das gilt
selbst dann, wenn die Rechtsvorschrift kei-
ne ausdrückliche Ausnahme vorsieht.

Und noch eine Selbstverständlichkeit:
Technische Regeln oder Regelwerke, die in
Rechtsvorschriften direkt oder über Gene-
ralklauseln mit Vermutungswirkung in Be-
zug genommen werden, sollen veröffent-
licht und leicht zugänglich sein.

Harmonisierte Normen
Dass überbetriebliche technische Regel-
setzung trotz ihrer Freiwilligkeit faktisch den
grenzüberschreitenden Waren- und Dienst-
leistungsverkehr massiv behindern kann,
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wurde bei der Konzeption eines einheitli-
chen europäischen Binnenmarktes frühzei-
tig erkannt. Daher wurde vereinbart, die eu-
ropäischen technischen Normen für Pro-
dukte zu harmonisieren und mit den ent-
sprechenden EG-Richtlinien für den freien
Warenverkehr (den so genannten Harmoni-
sierungsrichtlinien) zu verknüpfen; in wel-
cher Form beschreibt die so genannte
Neue Konzeption. Die Neue Konzeption ist
ein verallgemeinertes Verweisungs- und
Konkretisierungskonzept. 

Danach beschränkt sich die Rechtsanglei-
chung auf die Festlegung so genannter
grundlegender Anforderungen, die im Inte-
resse des Gemeinwohls stehen. Das sind
verbindliche technische Kriterien in allge-
meiner Form, meist in einem separaten An-
hang zusammengefasst. 

Den harmonisierten europäischen Normen
kommt privilegiert die Rolle zu, die grund-
legenden Anforderungen technisch-inhalt-
lich nach Maß und Zahl zu konkretisieren.
Als harmonisiert gelten Normen von
CEN/CENELEC, wenn sie auf der Grund-
lage eines Mandats nach der so genann-
ten Informationsrichtlinie erstellt, die Fund-
stellen im Amtsblatt der EG veröffentlicht
und von mindestens einem Mitgliedstaat
übernommen worden sind. 

Die harmonisierten Normen sind – im Ge-
gensatz zu den grundlegenden Anforde-
rungen – nicht rechtsverbindlich, begrün-
den aber eine widerlegbare Konformitäts-
vermutung.

Die Verknüpfung zwischen Recht und Tech-
nik in Europa erfolgt also nicht nach der Ge-
neralklauselmethode. Für den EG-Bereich
ist eine Generalklausel schon deswegen
nicht anwendbar, weil keine allgemein aner-
kannten Regeln der Technik für alle Mitglied-
staaten gleichermaßen existieren. Dennoch
sind die Gemeinsamkeiten mit der General-
klauselmethode groß. In beiden Fällen wer-
den in den technischen Regeln die staatli-
chen Schutzanforderungen konkretisiert und
in beiden Fällen ist damit eine Vermutungs-
wirkung verbunden; in Europa ist es die
zweistufige Vermutungswirkung.

Neben den harmonisierten Normen gibt es
noch eine zweite Art von europäischen
Normen, die nicht auf der Grundlage eines
Mandats entstehen und daher auch keine
Vermutungswirkung entfalten. Diese Nor-
men entstammen anderen Normungsbe-
dürfnissen; das können z. B. einheitliche
Berechnungsverfahren oder Systemnor-
men sein. Der wichtigste Unterschied zwi-

schen beiden Arten von Normen ist, dass
die harmonisierten Normen eine Konformi-
tätsvermutung entfalten, während die nicht
harmonisierten Normen eine solche Ver-
mutungswirkung nicht haben. 

European Acceptance System
Auf Grund der Konformitätsvermutung
dürfen – und müssen – die Produkte mit ei-
ner CE-Kennzeichnung als Ausdruck der
Freiverkehrsfähigkeit versehen sein. Das
gilt für alle Harmonisierungsrichtlinien nach
der Neuen Konzeption. Allerdings zeichnet
sich die Bauproduktenrichtlinie durch eine
Besonderheit aus, die von besonderer Re-
levanz für den Wasserbereich ist. Gemeint
ist das European Acceptance System
(EAS). Grundlage von EAS sind sowohl die
Bauproduktenrichtlinie als auch die Trink-
wasserrichtlinie. Derzeit nur für Baupro-
dukte vorgesehen, die in Kontakt mit Trink-
wasser stehen.

Trinkwasser wird durch Leitungsanlagen,
die ihrerseits aus Bauprodukten (Rohrleitun-
gen, Armaturen usw.) bestehen, zum Ver-
braucher transportiert. Die CE-Kennzeich-
nung für Bauprodukte berücksichtigt zwar
die wesentlichen Anforderungen nach der
Bauproduktenrichtlinie, insbesondere hin-
sichtlich Hygiene, Gesundheit und Umwelt,
nicht jedoch die qualitativen und quantitati-
ven Anforderungen nach der Trinkwasser-
richtlinie. Dabei bleibt insbesondere offen,
ob und wie die Bauprodukte die Trinkwas-
serqualität beeinflussen können.

Nach dem EU-Vertrag sind Einschränkun-
gen des freien Warenverkehrs dann er-
laubt, wenn der Schutz von Gesundheit
und Umwelt oder die Sicherheit dies erfor-
dern. Einige Mitgliedstaaten haben daher
im Trinkwasserbereich aus Gründen des
Gesundheitsschutzes ihrer Bürger unter-
schiedliche Zulassungs- und Prüfanforde-
rungen festgelegt. Diese so genannten
NAS (National Acceptance Schemes) wei-
sen beträchtliche Unterschiede hinsichtlich
der Prüfverfahren, Bewertungskriterien
und der zulässigen Grenzwerte auf. Diese
unterschiedlichen technischen Kriterien
sind ein klassisches Handelshemmnis. Da-
her wurde das EAS entwickelt. Die Einfüh-
rung von EAS ist für 2007 geplant. Mit EAS
soll der höchste technische Standard fest-
geschrieben werden. Damit wäre der freie
Warenverkehr dann wieder gewährleistet.

Technische Regeln: nur machbar
oder technisch notwendig?
Technische Regelsetzung steht seit jeher im
Spannungsfeld öffentlicher und wirtschaftli-
cher Anforderungen. Dennoch ist nicht die

„Technikverliebtheit“ der Ingenieure Trieb-
kraft für immer neue technische Regeln, son-
dern die zunehmende Komplexität der tech-
nischen Welt. Dass dabei auch wirtschaftli-
che Fragen im Vordergrund stehen, versteht
sich von selbst. Der sich vollziehende Wan-
del in Gesellschaft und Industrie erzwingt
neues Nachdenken, auch im Hinblick auf die
Gestaltung der technischen Regeln.

In diesem Zusammenhang wird manchmal
der Vorwurf laut, dass technische Regeln
häufig nicht das Notwendige, sondern das
technisch Machbare beschreiben und da-
mit kostentreibend seien. Ob das wirklich
zutrifft, muss zumindest hinterfragt wer-
den. Abgesehen davon, dass das Bundes-
verfassungsgericht in dem Kalkar-Urteil
den Regelsetzern aufgibt, bei der Abfas-
sung der allgemein anerkannten Regeln
der Technik im Rahmen der Verhältnismä-
ßigkeitserwägungen auch wirtschaftliche
Gesichtspunkte zu berücksichtigen, sorgt
allein schon die ausgewogene Zusammen-
setzung der Gremien aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Verwaltung für eine Balance
zwischen technisch notwendigen und wirt-
schaftlich vertretbaren Lösungen.
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